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§ 1 GelverkG Geltungsbereich
 GelverkG - Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.03.2022

1. (1)Dieses Bundesgesetz gilt für

1. 1.die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen sowie

2. 2.die Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern bei der gewerbsmäßigen Beförderung von Personen mit

Omnibussen.

Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen im Kraftfahrlinienverkehr auf

Grund des Kraftfahrliniengesetzes, BGBl. I Nr. 203/1999.

2. (2)Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestimmungen trifft, gilt für die diesem Bundesgesetz

unterliegenden Gewerbezweige (Abs. 1) die Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, mit der Maßgabe, daß die

Gewerbe nach dem Gelegenheitsverkehrsgesetz als reglementierte Gewerbe gelten, auf die § 95 Abs. 2 der

GewO 1994 anzuwenden ist.

3. (3)(Verfassungsbestimmung) Zu den Angelegenheiten des Gewerbes im Sinne des Artikels 10 Abs. 1 Z 8 B-VG

gehören nicht die Angelegenheiten der Beförderung von Personen mit Fahrzeugen, die durch die Kraft von Tieren

bewegt werden.
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